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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Südwestlich von Bredenbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und nordöstlich von Haßmoor ist die 

Errichtung und der Betrieb von neun Windenergieanlagen (WEA) im „Vorranggebiet für die 

Windenergienutzung" Nr. PR2_RDE_060 (MILI SH 2020) geplant (Planungsstand: 25.01.2024 , Abb. 

1.1. Die geplanten WEA sind vom Typ Nordex N149, mit einer Nabenhöhe von 104,7 m, der 

Rotordurchmesser beträgt 149,1 m und die Gesamthöhe 179,25 m. Der untere Rotordurchgang 

liegt bei einer Höhe von 30,15m. Die überstrichene Fläche (Rotorfläche) beträgt je WEA 17.640 m2, 

insgesamt wird eine Fläche von 158.760 m2 überstrichen (Tab. 1.1).

Tab. 1.1 Übersicht über die geplanten WEA des Windenergievorhabens Bredenbek (Planungsstand: 

25.01.2024).

Gesamt-

Typ Anzahl höhe
[m]

Rotor­

durch­

messer 

[m]

Naben­

höhe 

[m]

unterer 

Rotordurch­

gang 

[m]

Rotor­

fläche 
je WEA 

[m2]

Rotorfläche 

gesamt 
[m2]

Planung Windenergievorhaben Bredenbek

Nordex N149 9 179,25 149,10 104,70 30,15 17.640 158.760

Der vorliegende artenschutzrechtliche Fachbeitrag umfasst die Betrachtung der möglichen 

Auswirkungen des Vorhabens auf die Belange des Artenschutzes gern. § 44 BNatSchG. Die für das 

Vorhaben relevanten europäischen Vogelarten sowie die Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV 

der FFH-Richtlinie im Vorranggebiet werden ermittelt und bezüglich artenschutzrechtlicher 

Konflikte, die zum Eintreten eines oder mehrerer Verbotstatbestände gern. § 44 Abs. 1 BNatSchG 

führen können, überprüft und bewertet.

Für die fachliche Beurteilung, ob nach § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG das Tötungs- und 

Verletzungsrisiko für Exemplare kollisionsgefährdeter Brutvogelarten im Umfeld ihrer Brutplätze 

durch den Betrieb von Windenergieanlagen signifikant erhöht ist, gelten die Maßgaben gemäß 

§ 45b Abs. 2 bis 5 BNatSchG.

Die Prüfung und die Bewertung des Eintretens der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG erfolgt 

unter anderem anhand der Arbeitshilfe „Beachtung des Artenschutzrechts bei der Planfeststellung" 

(LBV SH & Af PE 2016), den gesetzlichen Vorgaben gemäß § 45b BNatSchG sowie „Fledermäuse und 

Straßenbau" (LBV SH 2020) und den Maßgaben des §6 WindBG.

Bio Consult  SH GmbH & Co. KG, Husum, wurde durch die die Denker  & Wulf  AG, Sehestedt, 

beauftragt, für das geplante Vorhaben den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag gemäß 

§ 44 BNatSchG zu erstellen.
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2 METHODIK UND UNTERSUCHUNGSRAHMEN

2.1 Vorranggebiet und Umgebung

Das Vorranggebiet umfasst eine Fläche von ca. 85,7 ha. Das Untersuchungsgebiet wird intensiv 

landwirtschaftlich genutzt, es dominiert der Mais und Getreideanbau (Abb. 2.1).

Die auf Ackerflächen geplanten WEA befinden sich ca. 2,5 km südwestlich der Ortschaft Bredenbek 

sowie ca. 1 km nordöstlich von Haßmoor im Kreis Rendsburg/Eckernförde. Nördlich der WEA- 

Planung verläuft in 1,3 km die A 210 in west-östlicher Ausdehnung, östlich verläuft in nord-südlicher 

Ausdehnung die Schönhagener Straße (K67).

Am südlichen Rand des 500 m-Radius befindet sich der nördliche Teil des Bruxer Holzes mit einer 

Fläche von ca. 110 ha und im Norden angrenzend an die Ortschaft Kronsburg ein Waldstück mit 

einer Fläche von ca. 25 ha. Außerdem wird das Untersuchungsgebiet von kleineren 

Wirtschaftswegen und linearen Gehölzstrukturen (Knicks, teilweise mit Überhältern) durchzogen. 

Im östlichen Bereich befindet sich ein Graben.

12
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2.2 Wegeplanung

2.2.1 Übersicht

Der Erschließungsplanung vom 05.09.2024 zufolge werden im Rahmen des Windenergievorhabens 

Bredenbek an vier Stellen Eingriffe vorgenommen.

Im Bereich nördlich der WEA-Planung kommt es zu einem Knickdurchbruch (Stammdurchmesser 

< 30 cm) auf eine Länge von etwa 30 m, sowie auf den Stock setzen von Gehölzen auf einer Länge 

von ca. 60 m.

Zum Erreichen der WEA 8 erfolgt ein Knickdurchbruch mit Entnahme eines Baumes mit einem 

Durchmesser > 50 cm sowie ein Freischneiden des Lichtraumprofils von 6x6 m.

Im weiteren Verlauf der Zuwegung kommt es zu einem Knickdurchbruch mit einer Breite von ca.

10 m, dabei wird ein Einzelbaum entnommen (Stammdurchmesser 30 cm).

Nordwestlich der WEA 2 kommt es zu einer Aufweitung eines vorhandenen Durchbruchs auf einer 

Länge von ca. 7 m (Entnahme von zwei Bäumen mit Stammdurchmesser > 50 cm), sowie zum 

Freischneiden eines Lichtraumprofils von 6x6 m.

Zwischen der WEA 6 und der WEA 8 werden auch ca. 10 m Knickstrukturen ohne Einzelbäume über 

30 cm Stammdurchmesser entnommen sowie das Lichtraumprofil auf 6x6 freigeschnitten.

Es kommt im Bereich der Zuwegung zur WEA 6 zur Querung der Bredenbek. Diese verläuft in dem 

Bereich jedoch bereits großräumig unterirdisch, sodass hier keine Eingriffe in Gräben erfolgen.

Es werden keine Gebäude abgerissen (Abb. 2.2).

15
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Ergebnisse

Knicks

Das Gebiet wird von einigen Knicks durchzogen, teilweise mit alten Eichen und Eschen mit einem 

Stammdurchmesser von >50 cm. Außerdem liegt im südlichen Bereich das Bruxer Holz (s. Abb. 2.3 

und Tab. 2.1). Von den Eingriffen in die Gehölzstrukturen sind drei Bäume mit einem 

Stammdurchmesser >50 cm betroffen, sowie ein Baum mit einem Stammdurchmesser > 30 cm.

Tab. 2.1 Übersicht über die potenzielle Eignung für Fledermäuse und gehölzbrütende Vogelarten der 

erfassten Knickabschnitte bzw. Überhälter im Eingriffsbereich. Nummerierung wie in Abb. 2.3.

Knick/Gehölz Überhälter

# Vorhanden Arten

Potenzial

Fledermausquartier

I Ja Eiche, Esche Wochenstube

II Ja
Haselnuss, 

Kirschpflaume,
-

III Ja Erlen -

IV Ja Eiche Winterquartier

V Ja Eiche -

Gewässer

Das Gebiet wird von einigen Entwässerungsgräben durchzogen und weist kleinere Tränkekuhlen 

auf, die nicht immer wasserführend sind. Ein weiterer Grabenverlauf befindet sich im Osten des 

Gebietes. Größere Gewässer sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. Eingriffe in das 

Gewässersystem sind im Rahmen derZuwegung nicht vorgesehen.

2.3 Vorhaben und Wirkfaktoren

Alle Vorhaben sind mit Faktoren verbunden, die negative Auswirkungen auf Tier- und Pflanzenarten 

haben können. Diese Wirkfaktoren können grundsätzlich in bau-, anlage- und betriebsbedingte 

Wirkfaktoren unterschieden werden. Im Folgenden werden die für das Vorhaben relevanten 

Wirkfaktoren, die potenziell artenschutzrechtliche Konflikte auslösen können, mit ihren möglichen 

Auswirkungen und den potenziell betroffenen Artengruppen aufgeführt (s. Tab. 2.2). Die 

Betroffenheit europäischer Vogelarten und der Arten des Anh. IV der FFH-RL wird in Kapitel 3 

geprüft.
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2.4 Ausgewertete Daten

In einer artenschutzrechtlichen Prüfung gern. § 44 f. BNatSchG i.V.m. § 6 WindBG sind grundsätzlich 

alle im Untersuchungsraum vorkommenden Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie alle 

einheimischen europäischen Vogelarten bzw. Vogelarten, die dem strengen Schutz nach 

§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG unterliegen, auf Artniveau zu berücksichtigen. Nicht gefährdete und 

weit verbreitete Vogelarten können gildenbezogen betrachtet werden (vgl. LBV SH & Af PE 2016). 

Arten, für die im Eingriffsraum bzw. in direkt angrenzenden Bereichen strukturell geeignete 

Lebensräume vorhanden sind, die dort aber aufgrund der Vorbelastungen durch die vorhandenen 

Nutzungen bzw. aus biogeographischen Gründen nicht zu erwarten sind oder für die nachteilige 

Auswirkungen des geplanten Vorhabens ausgeschlossen werden können, werden nicht näher 

betrachtet und in der Relevanzprüfung begründet ausgeschieden.

2.4.1 Avifauna (Bio Consult  SH 2024)

Die im Rahmen des Vorhabens durchgeführten avifaunistischen Untersuchungen zu Groß- und 

Greifvögeln (s. dazu Bio Consult  SH 2024) basieren auf den gesetzlichen Vorgaben gemäß 

§ 45b BNatSchG sowie der „Fachlichen Methode zur Ermittlung von Niststätten relevanter 

kollisionsgefährdeter Brutvogelarten mit besonderem Fokus auf kollisionsgefährdete 

Brutvogelarten an Windenergieanlagen (WEA) nach Anlage 1 zu § 45b BNatSchG in Schleswig- 

Holstein" (Lf U 2023c ). Als Grundlage für die Bestandsdarstellung der Avifauna im Bereich des 

Windenergievorhabens Bredenbek werden die vorhabenbezogene Habitatpotenzialerfassung 

(2019) und die Nestkartierung von Groß- und Greifvögeln (2023) verwendet. Es wurden die 

folgenden Erfassungen durchgeführt:

• Am 10.04., 23.04., 02.06. und 04.07.2023 erfolgte eine flächendeckende Nestkartierung 

von Groß- und Greifvogelnestern im 1,5 km-Radius um das Vorranggebiet gemäß Lf U 

(2023c). Die zusätzlichen Flugbeobachtungen erfolgten 14.06., 30.06. und 18.07.2023. 

Außerdem fand am 22.11.2023 ein Termin zur Nachsuche des vermuteten 

Wespenbussardnestes im Bruxer Holz statt.

• Potenzialabschätzung Vogelzug, Rastvogelbestände und weitere Brutvögel.

• Datenrecherche im 5 km Radius um das Vorranggebiet:

o Datenabfrage Artkataster vom 03.02.2023 (LANIS SH & LfU 2023); Datenstand 

Brutvögel: 01.01.2023

• AG Storchenschutz  im NABU 2023

• Datenabfrage  (  2023)ornitho.de OAGSH/ornitho .de /DDA

• Vorhabenbezogene Habitatpotenzialerfassung (HPE) im Juli 2019 im 1 km-Radius um das 

Vorranggebiet (Bio Consult  SH 2024).

• Strukturkartierung am 01.08.2019.

2.4.2 Fledermäuse (Leupolt  2020)

Das Untersuchungsgebiet (1.000 m-Radius um die geplanten WEA) für die Detektorbegehungen, 

sowie die Standorte der Fledermaushorchboxen basiert auf dem Planungsstand vor Beginn der 

Untersuchung im Jahr 2019.

21
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3 RELEVANZPRÜFUNG

Die nachfolgende Relevanzprüfung verfolgt das Ziel, aus den in Schleswig-Holstein vorkommenden 

Arten des Anhang IV der FFH-RL und den europäischen Vogelarten diejenigen zu identifizieren, 

welche im Bereich des Vorranggebietes (potenziell) vorkommen und für die somit eine potenzielle 

Betroffenheit durch die vorhabenspezifischen Wirkfaktoren besteht.

Die Arten des Anhang IV der FFH-RL sind dabei grundsätzlich auf Artniveau zu behandeln. Bezüglich 

der europäischen Vogelarten erfolgt die Betrachtung getrennt für Brutvögel/Nahrungsgäste, 

Rastvögel und Vogelzug; bestimmte Arten sind auf Artniveau1 zu betrachten, andere Arten können 

grundsätzlich auf Gildenniveau behandelt werden (LBV SH & Af PE 2016).

3.1 Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im Umgebungsbereich der geplanten WEA sowie der 

Zuwegung (Stand: 05.09.2024) potenziell vorkommenden Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 

anhand der aktuellen bekannten Verbreitung der Arten ermittelt (MELUND & FÖAG 2018; LANIS SH 

& Lf U 2023). Für Arten, welche demnach potenziell im Vorranggebiet vorkommen können, wird in 

einem weiteren Schritt geprüft, ob die jeweiligen Habitatansprüche im Bereich der WEA-Planung 

sowie dem näheren Umfeld erfüllt werden.

Alle Arten, für die ein Vorkommen gemäß der Verbreitungskarten der FÖAG (MELUND & FÖAG 

2018) und des LLURs (LLUR 2019b, a; c; d; e; f), der LANIS-Abfrage (LANIS SH & LfU 2023) oder der 

artspezifischen Habitatansprüche ausgeschlossen werden kann sowie Arten die durch das 

Vorhaben nicht betroffen sind werden nicht weiter betrachtet.

Die oben beschriebene Relevanzprüfung erfolgt in den folgenden Kapiteln tabellarisch. Arten, die 

im Bereich des Vorhabens vorkommen können und durch das Vorhaben auch betroffen sind, 

werden in der jeweils zugehörigen Tabelle fett dargestellt und anschließend einer vertieften 

Prüfung (s. Kap. B) unterzogen.

1 europaweit gefährdete Arten des Anhang I der VSchRL; in SH heimische gefährdete oder sehr seltene Arten; Arten mit 

besonderen Habitatansprüchen, Arten mit ungleicher räumlicher Verteilung in SH, Koloniebrüter

23





















Bio
Consult

SH

Windenergievorhaben Bredenbek, Vorranggebiet PR2_RDE_060

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2024

3.2 Europäische Vogelarten

In den nachfolgenden Kapiteln werden die im 5 km-Radius um die geplanten WEA sowie im 

Umgebungsbereich der Zuwegung (Stand: 05.09.2024) potenziell vorkommenden Brutvogelarten 

anhand der eigenen Kartierung, der Datenrecherche (LANIS SH & Lf U 2023, s. Abb. 3.1 und 

Bio Consult SH (2024) und der aktuell bekannten Verbreitung der Arten ermittelt (Koop  & Berndt  

2014; Mitschke  & Koop  2016, 2019).

Vogelarten werden im Folgenden als Brutvögel kategorisiert, wenn sie innerhalb des Kartierradius' 

(1.500 m um das Vorranggebiet) brüten oder die geplanten WEA mindestens mit dem 

artspezifischen erweiterten Prüfbereich berühren, ansonsten gelten sie als Nahrungsgäste.

In Kap. 3.2.1 wird für alle gemäß Abschnitt 1 Anlage 1 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG als 

kollisionsgefährdet eingestuften Vogelarten sowie für Arten die gemäß Lf U (2023) als 

störungsempfindlich gelten eine Einzelartbetrachtung durchgeführt. Der Schwarzstorch ist nicht 

mehr auf der Liste der kollisionsgefährdeten Arten. Aufgrund seiner Seltenheit in Schleswig- 

Holstein und seiner hohen allgemeinen Störungsempfindlichkeit (DNR 2012; Langgemach  & Dürr  

2023) wird die Art jedoch in Bezug auf das Störungsverbot berücksichtigt.

Für diese Arten ist eine potenzielle Betroffenheit dann anzunehmen, wenn sich der WEA-Standort 

gemäß Abschnitt 1 Anlage 1 zu § 45b Abs. 1 bis 5 BNatSchG innerhalb des Nahbereichs, des 

zentralen Prüfbereichs oder des erweiterten Prüfbereichs befindet (vgl. Kap. 3.2.2 Bio Consult SH 

2024).

Vogelarten, welche nach LBV SH & Af PE (2016) einer Einzelartbetrachtung unterliegen und die 

potenziell in ganz Schleswig-Holstein verbreitet sind bzw. die regelmäßig im Bereich von 

Windenergievorhaben zu erwarten sind, werden in Kap. 3.2.2 einer Relevanzprüfung unterzogen. 

Arten, welche nach LBV SH & Af PE (2016) zwar einer Einzelartbetrachtung unterliegen, aber deren 

Vorkommen als Brutvogel im Bereich der WEA-Planung sicher ausgeschlossen werden kann, 

werden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur im Anhang gelistet (s. Anhang A).

Arten, die nach LBV SH & Af PE (2016) keiner Einzelartbetrachtung unterliegen, werden auf 

Gildenniveau behandelt (s. Kap. 3.2.3).

In Tab. 3.10 wird für die entsprechend ausgewählten Arten geprüft, ob im Bereich der WEA-Planung 

geeignete Habitatstrukturen vorhanden sind und somit ein potenzielles Vorkommen angenommen 

werden muss und ob eine potenzielle Betroffenheit der vorkommenden Arten durch das Vorhaben 

vorliegt. Ist eine potenzielle Betroffenheit gegeben, wird geprüft, ob die jeweiligen Arten als 

empfindlich gegenüber Windenergieanlagen gelten und folglich gesondert betrachtet werden 

müssen, oder ob diese einer Brutvogelgilde zugeordnet werden können; Koloniebrüter werden ggf. 

immer als Einzelart betrachtet. Ist keine gesonderte Betrachtung erforderlich, kann davon 

ausgegangen werden, dass die Arten ausreichend durch die ggf. erforderlichen Maßnahmen für die 

jeweilige Gilde berücksichtigt werden.

In Kap. 3.2.3 wird für die Brutvogelgilden geprüft, ob im Bereich der WEA-Planung geeignete 

Habitatstrukturen vorhanden sind und somit ein potenzielles Vorkommen angenommen werden 

muss und ob eine potenzielle Betroffenheit der vorkommenden Arten durch das Vorhaben vorliegt. 

Die meisten dieser Arten sind in Schleswig-Holstein weit verbreitet und häufig und können in der 

artenschutzrechtlichen Prüfung auf Gildenniveau abgearbeitet werden. Weitere Lebensräume und 

deren Arten/Gilden kommen aus arealgeografischen Gründen nicht vor.
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4 PRÜFUNG DES EINTRETENS VON VERBOTSTATBESTÄNDEN 

FÜR ARTEN DES ANHANGES IV DER FFH-RL UND 

EUROPÄISCHE VOGELARTEN GEM. § 44 ABS. 1 BNATSCHG

Für die in Kapitel 3 als relevant bestimmten Arten/Artgruppen, für welche eine potenzielle 

Betroffenheit durch das Vorhaben besteht, werden anhand der Ergebnisse der Strukturkartierung 

(Stand: , s. Kap. 2.2.2) und der geplanten Eingriffe im Rahmen der Erschließung (Stand: , s. Kap. 

2.2.1) zunächst die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG geprüft.

Bau- und betriebsbedingte Tötungen von europäischen Vogelarten und Individuen der 

Arten des Anhangs IV der FFH-RL gern. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG: Tötungen von 

Individuen betreffen neben ausgewachsenen Tieren auch verschiedene 

Entwicklungsstadien von Tieren (Eier, Laich). Neben der direkten Tötung ist auch das 

Verletzen der artenschutzrechtlich relevanten Arten verboten. Tötungen und Verletzungen 

können insbesondere baubedingt im Rahmen der Zuwegungsplanung entstehen oder 

betriebsbedingt durch Kollisionen mit der WEA (Mast oder Rotor).

Erhebliche Störungen gern. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG: Störungen gemäß 

§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sind i. d. R. zeitlich begrenzt, so dass in diesem Kapitel nur 

baubedingte Störungen betrachtet werden. Dauerhafte anlagen- bzw. betriebsbedingte 

Störungen durch die WEA (Silhouettenwirkung, Schattenfall, Lärm, Rotordrehung) werden 

unter den Tatbestand der Schädigung bzw. Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 

(Brutgebiete) und Ruhestätten (bedeutende Rastgebiete) im nachfolgenden Kapitel 

diskutiert.

Bei den Bauarbeiten zur Errichtung von WEA handelt es sich um bislang in Art und Umfang 

im Bereich des Vorhabens nicht vorhandene Störungen mit unregelmäßigem Muster, die 

aber zeitlich auf wenige Wochen begrenzt sind. Dabei ist die Störquelle punktuell und 

betrifft einen - je nach Empfindlichkeit der Art - Bereich von wenigen Metern bis einigen 

100 m um die Baustelle.

Die Verwirklichung dieses Verbotstatbestandes ist an die Verschlechterung des 

Erhaltungszustands der betroffenen lokalen Populationen gekoppelt. Der 

Erhaltungszustand wird als grundsätzlich „günstig" betrachtet, wenn:

o aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 

diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraumes, dem sie 

angehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird,

o das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 

Zeit vermutlich abnehmen wird und

o ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 

vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu 

sichern.

Schädigung/Vernichtung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gern.

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG: Durch die Errichtung der WEA innerhalb des Vorranggebietes 
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5 ÜBERSICHT MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG ODER ZUM 

AUSGLEICH ARTENSCHUTZRECHTLICHER VERBOTE NACH

§ 44 BNATSCHG

Aus den artenschutzrechtlichen Konfliktanalysen ergibt sich für verschiedene Arten die 

Notwendigkeit von Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote. Es werden 

gemäß LBV SH & Af PE (2016) folgende Maßnahmentypen unterschieden:

• Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen zur Meldung oder Minderung von 

artenschutzrechtlichen Konflikten (z. B. Bauzeiten, Betriebsvorgaben, Maßnahmen gemäß 

Anlage 1 Abschnitt 2 zu §45b Abs. 1-5 BNatSchG),

• Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme auch nach dem Eingriff und im weiteren 

räumlichen Zusammenhang, um zerstörte oder durch Störung dauerhaft entwertete 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten auszugleichen,

• CEF-Maßnahmen als Ausgleich des Verlusts einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte bzw. als 

Ersatzhabitat für zeitweilig gestörte Arten vor dem Eingriff und im räumlichen 

Zusammenhang, um sicherzustellen, das Ersatzhabitat bereits geschaffen ist, bevor das 

Habitat zerstört wird,

• FCS-Maßnahmen als Maßnahmen in artenschutzrechtlichen Ausnahmeverfahren, die dazu 

führen sollen, dass trotz eines artenschutzrechtlichen Konflikts ein guter Erhaltungszustand 

der Art erreicht werden kann.

Nachfolgend werden die erforderlichen Maßnahmen zusammengefasst dargestellt.

5.1 Bauvorgaben

5.1.1 Bauzeitenausschlussfristen

Bauzeitenausschlussfristen sind maßgeblich zur Verhinderung des Eintretens von 

Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG. Diese werden in Tab. 5.1 und in dem 

folgenden Text für alle betroffenen Arten/Artengruppen zusammengefasst.

Die Räumung des Baufeldes von ggf. vorhandenen Gehölzbeständen (wie z. B. Knicks, Hecken) sollte 

in Anlehnung an § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG außerhalb der Vegetationsperiode zwischen Anfang 

Oktober bis Ende Februar stattfinden; darüber hinaus sollte sie außerhalb der Fortpflanzungszeit 

wertgebender Artengruppen stattfinden, oder es müssen weitere Maßnahmen ergriffen werden.

43





Windenergievorhaben Bredenbek, Vorranggebiet PR2_RDE_060

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 2024

Bio *•
Consult ♦

SH**

5.1.2 Weitere Vermeidungsmaßnahmen

5.1.3 Maßnahmen zur Erweiterung des Bauzeitfensters

Brutvögel

Vergrämungsmaßnahmen

Folgende Maßnahmen kommen in Betracht, um eine Tötung von Individuen der betroffenen 

Brutvogelgilde der Bodenbrüter/Offenlandbrüter und eine Zerstörung von Nestern durch 

Bautätigkeiten im Zeitraum vom 01.03. bis 15.08. zu vermeiden:

• Eine vorzeitige Baufeldräumung, die Durchführung aller notwendigen Gehölzeingriffe 

(Rückschnitte) rechtzeitig vor Beginn der Brutzeit (01.03.) und der direkt anschließende 

kontinuierliche Baubetrieb (Anwesenheit von Menschen, Baufahrzeugen etc.) stellen 

hinreichend sicher, dass während der Bauzeit keine Ansiedlungen von Brutvögeln in den 

Bauflächen stattfinden. Alternativ kann eine Vergrämung der 

Bodenbrüter/Offenlandbrüter durch das Aufstellen von Vergrämungsstangen vor Beginn 

der Brutzeit erfolgen.

• Bei Unterbrechungen der Bauarbeiten für einen Zeitraum von > 5 Tagen sind geeignete 

Vergrämungsmaßnahmen (z. B. die Aufstellung von Vergrämungsstangen) zur Vermeidung 

von spontanen Wiederbesiedlungen des Baufeldes und der Zuwegungen durch Brutvögel 

erforderlich. Sind seit der letzten Bautätigkeit mehr als fünf Tage vergangen, ist das Baufeld 

durch die ökologische Baubegleitung auf eine zwischenzeitliche Ansiedlung zu überprüfen. 

Wenn dabei keine brütenden Vögel festgestellt werden, können die Bauarbeiten wieder 

aufgenommen werden. Sollten jedoch brütende Vögel festgestellt werden, dürfen die 

Bautätigkeiten erst nach Abschluss des Brutgeschäftes fortgesetzt werden. 

Vergrämungsmaßnahmen sind nur innerhalb des Baufeldes einschließlich der Baustraßen 

und Zufahrten durchzuführen. Die Funktionsfähigkeit der Vergrämungsmaßnahmen ist 

durch die ökologische Baubegleitung zu überprüfen.

5.2 Betriebsvorgaben

5.2.1 Fledermäuse

Die Ergebnisse der eingesetzten acht Horchboxen während der 48 Horchboxennächte im Zeitraum 

der Lokalpopulation 2019, sowie einmalig in der Balzzeit, verteilten sich auf alle 

Aktivitätsdichteklassen. In den meisten Nächten während der Erfassungen kam es zu geringen (3- 

10 erfasste Aktivitäten im Untersuchungszeitraum) oder mittleren (11-30 erfasste Aktivitäten im 

Untersuchungszeitraum) Fledermausaktivitäten. Zu keinen oder sehr geringen (1-2 erfasste 

Aktivitäten im Untersuchungszeitraum) Fledermausaktivitäten kam es insgesamt zweimal. Es kam 

13mal zu hohen (31-100 erfasste Aktivitäten im Untersuchungszeitraum) Fledermausaktivitäten. Zu 

sehr hohen Fledermausaktivitäten (>100 erfasste Aktivitäten im Untersuchungszeitraum) kam es 

dreimal. Die sehr hohen Aktivitäten traten alle in der Nacht am 30./31.07.19 auf. An allen HB- 

Standorten bis auf Standort 7 wurden mindestens einmal hohe oder sehr hohe Aktivitäten
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5.3 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

5.3.1 Wespenbussard

Für den Wespenbussard sind in Anlage 2 zu Abschnitt 1 §45b Absatz 1 bis 5 

Vermeidungsmaßnahmen angegeben. Für das vorliegende Vorhaben wird hiervon jedoch keine als 

ausreichend geeignet angesehen, sodass eine Ersatzzahlung in Höhe von 450€ je Megawatt 

installierter Leistung gemäß §6 WindBG vorzusehen ist. Die ergibt eine Gesamtsumme von 23.085 € 

jährlich, welche in den nationalen Artenhilfsfonds zu leisten ist.

5.4 CEF-Maßnahmen

5.4.1 Fledermäuse

Nach der aktuellen Zuwegungsplanung vom werden drei Bäume mit einem Stammdurchmesser 

>50 cm entnommen, welche eine potenzielle Eignung als Winterquartier aufweisen, sowie ein 

Baum welcher mit einem Stammdurchmesser > 30 cm Wochenstubeneignung aufweist.

Das Vorhandensein von Winterquartieren oder Wochenstuben kann optional durch eine 

Untersuchung der potenziellen Quartierbäume nachgewiesen bzw. ausgeschlossen werden. Dabei 

sind Höhlen mit entsprechender Größe für die in Frage kommenden Arten und einem Zugang zum 

Inneren des Baumes zu lokalisieren und zu sichten. Mögliche Besetzungen können mittels 

Sichtkontrolle oder aber mithilfe von Ultraschalldetektoren nach Flugaktivitäten vorzugsweise im 

Kernzeitraum der Wochenstubenzeit (ca. 15. Mai bis 15. Juli, vgl. LBV SH 2020) festgestellt werden. 

Wurden bei der Untersuchung keine geeigneten Baumhöhlen für Wochenstuben und/oder 

Winterquartiere oder Baumhöhlen ohne Besatz bzw. Spuren von Besatz festgestellt, sind keine 

weiteren Maßnahmen erforderlich.

Sofern die zu fällenden Bäume eine potenzielle Wochenstuben-Nutzung oder eine Winterquartier- 

Eignung aufweisen, oder sofern keine Untersuchungen durchgeführt werden, die eine Eignung und 

einen Besatz ausschließen lassen (s. Kap. 5.2.1), ergibt sich eine Veranlassung zur Durchführung von 

CEF-Maßnahmen:

• Der Verlust von Winterquartieren (Entfernung von Bäumen mit Stammdurchmesser 

> 50 cm) ist im Verhältnis 1:3 auszugleichen (LBV SH 2020).

• Der Verlust von Wochenstuben (Entfernung von Bäumen mit Stammdurchmesser 30 bis 

50 cm) ist im Verhältnis von 1:5 auszugleichen (LBV SH 2020).

Da die Funktion der Wochenstuben- bzw. Winterquartiere sowohl mit sofortiger Wirkung wie auch 

langfristig sichergestellt werden muss, erfolgt ein zweistufiges Verfahren. Für die sofortige Wirkung 

werden künstliche Fledermausquartiere mit einer Wochenstubeneignung für gehölzbewohnende 

Arten (z. B. der Fledermaus-Großraum-Flachkasten 3FF der Firma Schwegler), bzw. mit einer Ganz­

jahres- und Winterquartiereignung (selbstreinigende Fledermaus-Großraum- und 

Liberwinterungshöhlen) eingesetzt. Um eine Fremdnutzung durch Brutvögel zu verhindern, ist
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vorgeschrieben, dass ein weiterer Brutvogelkasten, wie z. B. die Nisthöhle 2GR der Firma Schwegler, 

in der direkten Umgebung am selben oder einem benachbarten Baum angebracht wird. Um 

langfristig das Quartierangebot zu sichern, da die künstlichen Quartiere mit ca. 10 bis 15 Jahren 

eine zwar lange, aber dennoch beschränkte Lebensdauer aufweisen, soll die Auswahl der Bäume, 

an denen die Kästen aufgehängt werden, so erfolgen, dass diese sich innerhalb dieser Zeitspanne 

zu potenziellen Quartierbäumen entwickeln können. Es sind daher möglichst alte ggf. bereits mit 

Höhlenansätzen versehene Bäume von langlebigen Baumarten, wie z. B. Eiche oder Buche, zu 

wählen. Im Turnus von 2 Jahren (vgl. § 4c BauGB) ist zu kontrollieren, dass ein Quartierangebot 

gewährleistet ist, entweder durch den Fortbestand der Kästen oder die Entwicklung natürlicher 

Höhlen am Quartierbaum.

In Bezug auf das Vorhaben sind für die vier zu fällenden Bäume mit potenzieller Wochenstuben- 

bzw. Winterquartier-Eignung 14 geeignete Bäume in der Umgebung mit je einem künstlichen 

Quartier für Fledermäuse (hiervon mindestens neun Quartiere mit Winterquartiereignung) und 

einem Nistkasten für Vögel auszustatten. Gemäß § 45b Abs. 7 BNatSchG dürfen Fledermauskästen 

nicht näher als 1.500 m zum Vorranggebiet angebracht werden. Um trotzdem eine räumliche Nähe 

zu gewährleisten, sollte der Ausgleich in maximal 1.500 m bis 2.000 m Entfernung zum Vorhaben 

erfolgen.

Die Anzahl der Bäume und auszubringenden Kästen kann sich entsprechend verringern bzw. es sind 

keine CEF-Maßnahmen notwendig, wenn durch eine vorherige Untersuchung an den potenziellen 

Quartierbäumen keine Eignung oder Nutzung als Wochenstube bzw. keine Eignung als 

Winterquartier festgestellt wurde.

5.4.2 Gehölzhöhlenbrüter

Durch das Vorhaben erfolgen Entnahmen von vier Bäumen (Überhältern) mit potenzieller Eignung 

für Gehölzhöhlenbrüter. Sofern die zu fällenden Bäume geeignete Höhlen für Gehölzhöhlenbrüter 

(wie den Star) aufweisen oder keine Quartierprüfung erfolgt, sind für diese Bäume geeignete 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. Die im Rahmen der CEF-Maßnahmen für die 

Fledermäuse vorgesehenen Maßnahmen werden für den Ausgleich als ausreichend angesehen (s. 

Kap. 5.4.1).

5.5 Dokumentation durch den Betreiber

Laut der Integration artenschutzrechtlicher Vorgaben in Windkraftgenehmigungen nach dem 

BImSchG sind Dokumentation der Abschaltzeiten für die Fledermäuse sowie den Rotmilan, gemäß 

§17 VII Satz 2 BNatSchG mittels eines Betriebsprotokolls nachzuweisen:

„Die Umsetzung der zuvor beschriebenen artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen wird 

durch die zuständigen Behörden kontrolliert. Um nachvollzeihen zu können, ob erforderliche 

Vorgaben eingehalten worden sind und somit der Prüfpflicht gemäß § 17 VII BNatSchG 

nachkommen zu können, ist die Dokumentation verschiedener Parameter von besonderer Relevanz.

Die Dokumentation ist je nach Windenergieanlagenstandort und abhängig von den in die 

Genehmigung eingeflossenen Vorgaben unterschiedlich umfangreich. Einige Werte können aus dem
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6 FAZIT DER ARTENSCHUTZRECHTLICHEN PRÜFUNG

Eine Zusammenfassung der artenschutzrechtlichen Einschätzungen sowie der zu ergreifenden 

Maßnahmen für die gemäß Tab. 4.1 betroffenen Arten ist unten in Tab. 6.1 gegeben.

Ein vorhabenbedingtes Eintreten des Verbotstatbestandes gern. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(Tötung/Verletzung) ist baubedingt für im Eingriffsbereich brütende Vogelarten potenziell 

möglich. Die Verwirklichung des Verbotstatbestandes ist aber durch geeignete 

Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere entsprechende Bauzeitenregelungen, sicher 

auszuschließen.

Ein betriebsbedingtes Eintreten des Verbotstatbestandes gern. § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

(Tötung/Verletzung) ist für die im Vorhabenbereich vorkommenden grundsätzlich 

kollisionsgefährdeten Fledermausarten und den Rotmilan sowie den Wespenbussard gegeben. 

Durch geeignete Vermeidungsmaßnahmen, insbesondere Betriebsvorgaben, ist die Verwirklichung 

des Verbotstatbestandes für Fledermäuse und den Rotmilan sicher auszuschließen. Für den 

Wespenbussard liegen keine geeigneten Maßnahmen vor, sodass eine Ersatzzahlung von 450€ pro 

MW und Jahr vorgesehen wird, somit 23.085 € jährlich.

Der Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG (Erhebliche Störungen) wird 

vorhabenbedingt für Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für europäische Vogelarten 

nicht verwirklicht.

Eine vorhabenbedingte Betroffenheit von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gern. 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist für die gehölzbewohnenden Fledermausarten potenziell gegeben 

und ggf. durch geeignete CEF-Maßnahmen auszugleichen.
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A ANHANG

In Tab. A. 1 werden alle Arten dargestellt, die gemäß LBV SH & Af PE (2016) der Einzelartbetrachtung 

unterliegen. Arten, die als Brutvögel im Umgebungsbereich der WEA-Planung nachgewiesen 

wurden bzw. potenziell vorkommen, werden in Kap. 3.2 betrachtet. Alle weiteren Arten kommen 

nicht als Brutvögel im Umgebungsbereich der WEA-Planung vor. Die meisten können sporadisch als 

Zug- und/oder Rastvögel im Gebiet vorkommen, diese werden in den Kapiteln 3.2.4 und 3.2.5 

berücksichtigt.

Tab. A. 1 Arten- und Artengruppen der europäischen Vogelarten (Stand: 28.10.2015), Anlage 1. 

Verändert nach LBV SH 8i AfPE (2016). Es werden nur Arten aufgeführt, die der 

Einzelartbetrachtung unterliegen. Fett dargestellt: Arten die als Brutvögel zu berücksichtigen 

sind, orange hinterlegt: Arten die als Brutvögel im Gebiet (potenziell) vorkommen.

Artname
Status in

SH

Rote Liste Brutvögel SH 

(2021b)
EU-VschRL Koloniebrüter

Ohrentaucher B 0 Abs. 1

Schwarzhalstaucher B 2 X

Eissturmvogel B-H 1 s

Basstölpel B-H R s

Kormoran B * s

Rohrdommel B 2 Abs. 1

Zwergdommel Bex 0 Abs. 1

Graureiher B * s

Schwarzstorch B 1 Abs. 1

Weißstorch B 3 Abs. 1

Löffler B * s

Singschwan B * Abs. 1

Nonnengans B * Abs. 1

Rostgans N Abs. 1

Moorente Bex 0 Abs. 1

Bergente B R ll/lll

Wespenbussard B * Abs. 1

Schwarzmilan B 2 Abs. 1

Rotmilan B * Abs. 1

Seeadler B * Abs. 1

Schlangenadler Bex 0 Abs. 1

Rohrweihe B V Abs. 1

Kornweihe B 1 Abs. 1

Wiesenweihe B 1 Abs. 1

Schreiadler Bex 0 Abs. 1

Steinadler Bex Abs. 1

Fischadler Bex R Abs. 1

Wanderfalke B * Abs. 1
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B FORMBLÄTTER

Für die in Kapitel 3 als relevant bestimmten Arten/Artgruppen, für welche eine potenzielle 

Betroffenheit durch das Vorhaben besteht, wird im Folgenden anhand der Formblätter zu LBV SH 

& Af PE (2016) das Eintreten der Verbotstatbestände nach § 44 Abs 1 BNatSchG geprüft und ggf. 

erforderliche Maßnahmen zur Minderung oder Vermeidung dargestellt.

B.l Fransenfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art

Fransenfledermaus (Myotis nattereri)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

K] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
K] RLD, Kat. * Kl FV günstig/hervorragend

Kl RLSH, Kat. V □ Ul ungünstig/unzureichend

□ U2 ungünstig-schlecht

□ XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Bei der Fransenfledermaus handelt es sich vorwiegend um eine Waldfledermaus, sie ist aber auch in Parks 
mit Gewässern und Siedlungen anzutreffen. Wochenstuben befinden sich in Baumhöhlen und 

Fledermauskästen im Wald sowie in Spalten an und in Gebäuden (FÖAG 2011). In Stollen, Höhlen und 

Kellern überwintern Fransenfledermäuse (Schober  & Grimmberger  1998). Im Frühjahr findet die Jagd 

vorwiegend in halboffenen Lebensräumen wie Streuobstwiesen, Weiden mit Hecken und Bäumen sowie in 
ortsnahen weiträumigen Gartenlandschaften oder an Gewässern statt (Trappmann  & Clemen  2001; Fiedler  

et  al . 2004; Trappmann  & Boye  2004). Im Spätsommer jagen Fransenfledermäuse auch in Wäldern 

(Trappmann  & Boye  2004). Sie gelten als stark strukturgebunden fliegende Fledermäuse, welche sehr 

empfindlich gegenüber Zerschneidungen sind (LBVSH 2020). Fransenfledermäuse weisen zudem eine hohe 

Empfindlichkeit gegenüber Lichtemissionen und andererseits eine geringe Empfindlichkeit gegenüber Lärm 

auf (LBV 2011). Sie gilt als überwiegend ortstreue Art, kürzere Wanderungen sind möglich (Dietz  & Kiefer  

2014).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Bundesweite Verbreitung (Bf N 2019a) in geeigneten, jedoch nicht flächendeckend vorhandenen 

Lebensräumen (Wälder, andere baumbestandene Flächen, Gewässerränder) (Meinig  et  al . 2020).

Bestand: mäßig häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Östliches Hügelland, Geest.

Bestand: mäßig häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

□ nachgewiesen Kl potenziell möglich

Das WEA-Vorhaben liegt im Verbreitungsgebiet der Art (Bf N 2019a).

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen
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B.2 Teichfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art
Teichfledermaus (Myotis dasycneme)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

KJ FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
[X] RL D, Kat. G | | FV günstig / hervorragend

[X) RLSH, Kat. 2 ED Ul ungünstig / unzureichend

□ U2 ungünstig - schlecht 

ED XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Die Teichfledermaus bevorzugt gewässerreiche Landschaften für die Jagd, aber auch an Wiesen und 

Waldrändern finden Jagdflüge statt (FÖAG 2011). Wochenstuben befinden sich ausschließlich in Gebäuden, 

die sich in der Umgebung des Jagdgebietes befinden. Diese können bis zu 15 km auseinander liegen (LANU 

2008). Die Überwinterung findet in unterirdischen Hohlräumen statt (FÖAG 2011). Für den Flug nutzt die 

Art nutzt Leitlinien wie Uferböschungen und Baumreihen (Institutfür Tierökologie  und  Naturbildung  2015). 

In Schleswig-Holstein beschränken sich die Vorkommen der Teichfledermaus auf das Östliche Hügelland.

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Nicht im Süden (Bayern, BW), Schwerpunkt in NRW & Niedersachsen. Wochenstuben nur aus 

Norddeutschland bekannt (BFN 2019b, (Bf N 2024).

Bestand: sehr selten (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Nachweise fast ausschließlich im Östliches Hügelland.

Bestand: selten (MELUR & LLUR 2014)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Die Art

nachgewiesen ED potenziell möglich

wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? ED ja [X) nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? ED ja [X] nein

Durch das Vorhaben erfolgen keine Eingriffe in potenzielle Quartiere der Art. Baubedingt können daher 
Tötungen oder Verletzungen einzelner Fledermäuse ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: | | ja ED nein

□ Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von bis )

□ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft

Ist der Fang von Tieren aus dem Baufeld zu ihrer Rettung notwendig? ED ja Kl nein

Sind Maßnahmen zur Vermeidung einer spontanen Wiederbesiedlung des Baufeldes notwendig?
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B.3 Wasserfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art
Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Kl FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH

Kl RL D, Kat. * K FV günstig/hervorragend

K RLSH, Kat. * Kl Ul ungünstig/unzureichend
| | U2 ungünstig-schlecht

| | XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Die Wasserfledermaus jagt über den verschiedensten stehenden und fließenden Gewässern, gerne in 

Waldnähe, in geringem Abstand von nur wenigen Zentimetern über der Wasseroberfläche (FÖAG 2011). 

Gemäß LBV SH (2020) ist bei Wasserfledermäusen die Nutzung von Flugrouten sehr ausgeprägt und die Art 
fliegt strukturgebunden. Darüber hinaus wird sie als hoch empfindlich gegenüber Zerschneidung und Licht 

sowie gering empfindlich gegenüber Lärm eingestuft (LBV 2011). Wochenstuben befinden sich vorwiegend 

in Baumhöhlen, in der Regel nahe von Gewässern und nur selten in Bauwerken. Vereinzelt werden auch 

Fledermaus- und Vogelnistkästen angenommen, wobei Holzbetonhöhlen vorgezogen werden (FÖAG 2011). 
In Spalten unter Brücken, Höhlen oder in Fledermauskästen finden sich im Sommer gelegentlich auch 

vielköpfige Männchengesellschaften dieser Fledermausart zusammen. Winterquartiere befinden sich in 

unterirdischen Hohlräumen (Naturhöhlen, Stollen, Schächten, Kellern usw.) mit einer sehr hohen relativen 

Luftfeuchte von annähernd 100 % (FÖAG 2011). Die Wasserfledermaus weist artspezifisch nur eine geringe 
Wanderaktivität auf. Die Entfernung zwischen Sommerlebensräumen und Winterquartieren übersteigt 

selten eine Entfernung von 50 km (Schober  & Grimmberger  1998; Braun  & Dieterlen  2003).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019c ).
Bestand: häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Festland SH.

Bestand: häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Kl nachgewiesen Kl potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? Kl ja I I nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Kl ja Kl nein

Da bei den Bautätigkeiten potenzielle Wochenstuben (Bäume mit Stammdurchmesser > 30 cm) der 

potenziell vorkommenden Fledermausarten, die solche Baumquartiere nutzen (hier: Wasserfledermaus), 

oder auch Tages- und/oder Balzquartiere in Knickstrukturen im Eingriffsbereich betroffen sind, kann eine 

baubedingte Tötung von einzelnen Individuen nicht ausgeschlossen werden.
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B.4 Braunes Langohr

Durch das Vorhaben betroffene Art 
Braunes Langohr (Plecotus auritus)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe

Kl RL D, Kat. V |

Kl RLSH, Kat. 3

1

Einstufung Erhaltungszustand SH

Kl FV günstig / hervorragend

Ul ungünstig /unzureichend
Kl U2 ungünstig — schlecht

Kl XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Das Braune Langohr ist eine waldgebundene Fledermausart und bevorzugt Quartiere in Baumhöhlen und 

Spalten, ist aber auch in Gebäuden anzutreffen (Schober  & Grimmberger  1998). Das Braune Langohr gilt als 
kälteharte Fledermausart, weswegen man davon ausgeht, dass eine Überwinterung auch in frostsicheren 

Baumhöhlen stattfindet. In Kellern und Bunkern sowie in Höhlen und Stollen wurden Winterquartiere 

nachgewiesen (Schober  & Grimmberger  1998). Die Jagdgebiete befinden sich in und an Wäldern sowie auf 

Wiesen und Friedhöfen und an Hecken (Schober  & Grimmberger  1998; Meschede  & Heller  2000). Das Braune 

Langohr gilt als stark strukturgebundene Art, welche eine sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber 

Zerschneidungen aufweist. Auch gegenüber Licht- und Lärmemissionen wird sie als hoch empfindlich 
eingestuft (LBV 2011). Die Art ist sehr ortsgebunden, Überflüge erstrecken sich kaum weiter als 10 km (Dietz  

& Kiefer  2014).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019a).

Bestand: mäßig häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Das Braune Langohr ist weit verbreitet, jedoch nirgends häufig. In den Marschen liegen nur Nachweise in 

Dithmarschen vor; auf den Inseln sind keine Vorkommen bekannt (MELUR & LLUR 2014; LLUR 2019b). 

Bestand: mäßig häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Kl nachgewiesen O potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? Kl ja Kl nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Z ja I I nein

Da bei den Bautätigkeiten potenzielle Wochenstuben (Bäume mit Stammdurchmesser >30 cm) der 

potenziell vorkommenden Fledermausarten, die solche Baumquartiere nutzen (hier: Braunes Langohr), 
oder auch Tages- und/oder Balzquartiere in Knickstrukturen im Eingriffsbereich betroffen sind, kann eine 

baubedingte Tötung von einzelnen Individuen nicht ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen 

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: Kl ja Kl nein
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B.5 Breitflügelfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art

Breitflügelfledermaus {Eptesicus serotinus)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Kl FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH

KJ RL D, Kat. 3 | | FV günstig / hervorragend

Kl RLSH, Kat. 3 Kl Ul ungünstig/unzureichend

| | U2 ungünstig-schlecht

| | XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Breitflügelfledermäuse jagen an Waldrändern, über Freiflächen, Gärten, Äckern und Grünland in und 

außerhalb von Ortschaften (FÖAG 2011). Die Entfernung zwischen Quartier und Jagdterritorium kann mehr 

als 1 km betragen. Breitflügelfledermäuse sind typische Fledermäuse der Ortschaften mit 
unterschiedlichstem Charakter, sie erscheinen auch im Bereich von Einzelhäusern und Einzelhöfen. Gemäß 

LBV SH (2020) ist die Nutzung von Flugrouten ausgeprägt und die Art fliegt bedingt strukturgebunden. Die 

Jagdhabitate sind jedoch meist flächig und offen (z. B. Grünlandkomplexe). Die Breitflügelfledermaus wird 

als gering empfindlich gegenüber Habitat-Zerschneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV 2011). Die 

Breitflügelfledermaus ist eine typische Gebäudeart. Wochenstuben liegen hinter Fassaden- oder 
Schornsteinverkleidungen, hinter der Attika von Flachdächern oder dem Firstbereich von Ziegel-, Schiefer­

oder Pappdächern (FÖAG 2011). Der Einschlupf zu diesen Quartieren befindet sich oft im Bereich des 

Schornsteins bzw. des Schornsteinblechs oder an überstehenden bzw. nicht verschlossenen Firstziegeln. 
Diese Wochenstuben werden traditionell von den Breitflügelfledermäusen über viele Generationen 

aufgesucht, so dass in Schleswig-Holstein Häuser bekannt sind, in denen Fledermäuse und Menschen seit 

vielen Jahrzehnten gemeinsam unter einem Dach leben (FÖAG 2011). Winterquartiere befinden sich selten 

in unterirdischen Hohlräumen (Höhlen, Stollen, Keller usw.), häufiger in (sehr) trockenen Spaltenquartieren 
an und in Gebäuden, Felsen, auch in Holzstapeln (FÖAG 2011).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019a).
Bestand: mäßig häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Nachweise aus ganz SH - auch von Fehmarn, Föhr und Amrum (LLUR 2019b).

Bestand: mäßig häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

K nachgewiesen O potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? Kl ja Kl nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Kl ja Kl nein

Durch das Vorhaben erfolgen keine Eingriffe in Gebäude als potenzielle Quartiere der Art. Baubedingte 
Tötungen oder Verletzungen können daher ausgeschlossen werden.
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B.6 Großer Abendsegler

Durch das Vorhaben betroffene Art
Großer Abendsegler (Nyctalus noctula)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

[X] FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH

[X] RL D, Kat. V Q FVgünstig/hervorragend

RLSH, Kat. 3 [X] Ul ungünstig/unzureichend

EJ U2 ungünstig - schlecht 

0 XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Die Jagdgebiete von Abendseglern liegen oft über dem Kronendach von Wäldern, über Lichtungen, an 

Waldrändern, über Bracheflächen, über Grünland und über Gewässern (FÖAG 2011). Aber auch über 

Grünflächen von Ortschaften (z. B. Parks, Friedhöfe) können Abendsegler auf Nahrungssuche gehen. 

Gemäß LBV SH & ArPE (2016) ist beim Großen Abendsegler die Nutzung von Flugrouten kaum ausgeprägt 
und die Art fliegt wenig strukturgebunden. Darüber hinaus wird der Große Abendsegler als sehr gering 

empfindlich gegenüber Zerschneidung sowie gering empfindlich gegenüber Licht und Lärm eingestuft (LBV 

2011). Bei der Jagd entfernen sich Große Abendsegler zum Teil weit (mehr als 10 km) von ihren 

Tageseinständen. Diese Wochenstuben befinden sich entweder in Baumhöhlen, Stammaufrissen oder auch 

in Fledermaus-Spezialkästen. Nur sehr selten werden Abendsegler im Sommerhalbjahr in bzw. an 

Gebäuden gefunden. Winterquartiere befinden sich dagegen nicht nur in Baumhöhlungen und 

Spechthöhlen, sondern auch oberirdisch in Gebäuden, wie z. B. Plattenbauten oder Brückenköpfen (FÖAG 

2011).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019a).

Bestand: mäßig häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Hauptsächlich im Osten von SH.

Bestand: mäßig häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

[Xj nachgewiesen Q potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)
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B.7 Kleiner Abendsegler

Durch das Vorhaben betroffene Art
Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

3 FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
3 RL D, Kat. D 3 FV günstig / hervorragend

3 RLSH, Kat. 2 3 Ul ungünstig / unzureichend

3 U2 ungünstig - schlecht
13 XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Kleiner Abendsegler jagen innerhalb sowie regelmäßig auch außerhalb von Wäldern, wobei gerne Baumreihen 

entlang von Gewässern genutzt werden. Dennoch fliegt die Art nur wenig strukturgebunden, die Jagdhöhe liegt 
zumeist unter der des Großen Abendseglers (FÖAG 2011). Wie der Große Abendsegler wird der Kleiner 

Abendsegler als sehr gering empfindlich gegenüber Zerschneidung sowie gering empfindlich gegenüber Licht und 

Lärm eingestuft (LBV 2011). Die Wochenstuben des Kleiner Abendseglers befinden sich zumeist in Baumhöhlen, 
seltener werden Fledermauskästen oder vereinzelt auch Gebäudespalten genutzt (FÖAG 2011). Kleiner 

Abendsegler gelten als Fernwanderer, ihre Winterquartiere sind außerhalb von Schleswig-Holstein zu vermuten 
(im Land ist kein Winterquartier bekannt) und liegen dort vorwiegend in Baumhöhlen (FÖAG 2011).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweite Verbreitung, Nachweise im Norden seltener (Bf N 2019a).

Bestand: selten (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Vorkommen eher in den südlichen Landesteilen (FÖAG 2011).

Bestand: selten (MELUR & LLUR 2014)

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? 3 ja EU nein

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Die Art

nachgewiesen 3 potenziell möglich

wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? 3 ja 3 nein

Durch das Vorhaben erfolgen keine Eingriffe in Gebäude als potenzielle Quartiere der Art. Baubedingte Tötungen 

oder Verletzungen können daher ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: 3 ja 3 nein

3 Das Baufeld wird außenhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.11.)

3 Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft

Da bei den Bautätigkeiten potenzielle Wochenstuben (Bäume mit Stammdurchmesser 30 cm) der potenziell 
vorkommenden Fledermausarten, die solche Baumquartiere nutzen (hier: Kleiner Abendsegler), oder auch Tages-
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B.8 Zwergfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe 
Kl RL D, Kat. * 

Kl RLSH, Kat. *

Einstufung Erhaltungszustand SH 

O FV günstig / hervorragend 
Kl Ul ungünstig/unzureichend 
□ U2 ungünstig - schlecht

XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Die Zwergfledermaus jagt bevorzugt im Bereich von Ortslagen, in der Umgebung von Gebäuden, u. a. 

entlang von Straßen, in Innenhöfen mit viel Grün, in Park- und Gartenanlagen, des Weiteren über 

Gewässern, entlang von Waldrändern und Waldwegen, dagegen kaum im Waldesinneren (Borkenhagen  
2011). Die Jagdgebiete liegen in der Regel in einem Radius von 1 bis 15 km um das Quartier. Gemäß LBV SH 

(2020) ist bei der Zwergfledermaus die Nutzung von Flugrouten sehr ausgeprägt und die Art fliegt 

strukturgebunden. Darüber hinaus wird die Zwergfledermaus als gering empfindlich gegenüber 

Zerschneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV 2011). Die Art besiedelt sowohl im Sommer als auch im 

Winter spaltenförmige Verstecke an Gebäuden. Dazu zählen beispielsweise Fassadenverkleidungen aus 

Holz oder Schiefer, kleine Hohlräume an der Dachtraufe und in Außenwänden. Wochenstuben befinden 

sich ebenfalls in Spaltenquartieren an und in Bauwerken. Vereinzelt kommen meist Männchen- und 

Paarungsgruppen auch in Nistgeräten, gern in solchen aus Holzbeton vor, aber Wochenstuben sind selten 
darin. Im Winter werden gelegentlich auch trockene unterirdische Quartiere (Hohlräume) genutzt (FÖAG 

2011). Es wurden in älterer Literatur zwar auch regelmäßig Baumquartiere (Wochenstuben) beschrieben, 

diese sind aber möglicherweise überwiegend der erst in jüngerer Zeit beschriebenen Zwillingsart 

Mückenfledermaus zuzuordnen (Braun  & Dieterlen  2003).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019c ).
Bestand: sehr häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Festland und Föhr.
Bestand: häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Kl nachgewiesen Kl potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? Kl ja Kl nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Kl ja Kl nein

Quartiere von Zwergfledermäusen befinden sich in Gebäuden. Im Rahmen der Bautätigkeiten werden keine 

Gebäude abgerissen. Daher kann eine baubedingte Tötung von einzelnen Individuen ausgeschlossen 

werden.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen
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B.9 Mückenfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art
Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
Kl RL D, Kat. * D FV günstig / hervorragend
Kl RLSH, Kat. V [x] Ul ungünstig/unzureichend

Q U2 ungünstig-schlecht 

EU XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Die Mückenfledermaus hat ähnlich geringe Ansprüche bei der Auswahl des Jagdhabitats wie die 
Zwergfledermaus. Sie wurde jagend in Ortslagen, in der Umgebung von Gebäuden, entlang von Straßen, in 

Park- und Gartenanlagen, des Weiteren über Gewässern, entlang von Waldrändern und Waldwegen 
festgestellt (FÖAG 2011). Gemäß LBV SH (2020) ist bei der Mückenfledermaus die Nutzung von Flugrouten 

sehr ausgeprägt und die Art fliegt strukturgebunden. Sie wird als gering empfindlich gegenüber 

Zerschneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV 2011). Die Mückenfledermaus scheint nicht so stark an 

Gebäudequartiere gebunden zu sein wie die Zwergfledermaus (Braun  & Dieterlen  2003), nutzt aber auch 
Spaltenquartiere an und in Bauwerken. Gruppen und Einzeltiere sind regelmäßig auch in Baumhöhlen sowie 
Nistgeräten, gern in solchen aus Holzbeton, in Wäldern, an Wegen und Schneisen anzutreffen (FÖAG 2011). 

Winterquartiere wurden bisher hauptsächlich oberirdisch in Gebäuden gefunden, hier sind 

Massenansammlungen möglich. Ein Wanderverhalten der Tiere über große Entfernung scheint sehr 

wahrscheinlich (FÖAG 2011).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019a).

Bestand: mäßig häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Vorwiegend Östliches Hügelland.

Bestand: mäßig häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

[X] nachgewiesen EU potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? Kl ja EU nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Kl la El nein

Da bei den Bautätigkeiten potenzielle Wochenstuben (Bäume mit Stammdurchmesser >30 cm) der 
potenziell vorkommenden Fledermausarten, die solche Baumquartiere nutzen (hier: Mückenfledermaus), 

oder auch Tages- und/oder Balzquartiere in Knickstrukturen im Eingriffsbereich betroffen sind, kann eine 

baubedingte Tötung von einzelnen Individuen nicht ausgeschlossen werden.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: Kl ia EU nein
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B.10 Rauhautfledermaus

Durch das Vorhaben betroffene Art
Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

1X1 FFH-Anhang IV-Art Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
XI RL D, Kat. * X FVgünstig/hervorragend

X RLSH, Kat. 3 X Ul ungünstig/unzureichend

□ U2 ungünstig-schlecht 

X] XX unbekannt

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Die Rauhautfledermaus ist eine typische Waldfledermaus (Meschede  & Heller  2000). Sie hat ihre 

Jagdhabitate bevorzugt innerhalb des Waldes an Schneisen, Wegen, Randstrukturen, über Wasserflächen 

und im Herbst verstärkt auch im Siedlungsbereich. Die Jagdhabitate liegen häufig in einem Umkreis von 

maximal 5 bis 6 km um das Quartier (Eichstädt  & Bassus  1995; Arnold  & Braun  2002; Schorcht  et  al . 2002). 

Die Rauhautfledermaus nutzt gemäß LBV SH (2020) häufig Flugrouten und gilt als bedingt strukturgebunden 

fliegende Art. Sie wird als gering empfindlich gegenüber Zerschneidung, Licht und Lärm eingestuft (LBV 

2011). Als Wochenstuben werden von der Rauhautfledermaus Baumhöhlen und -spalten, oft hinter 
abstehender Rinde alter Eichen und in Stammspalten sowie Holzverkleidungen und Fensterläden an 

Gebäuden angenommen. In Gebäudequartieren kommen auch Vergesellschaftungen mit Großen und 

Kleinen Bartfledermäusen und Zwergfledermäusen vor. Als Winterquartiere werden z. B. Felsspalten, 

Mauerrisse, Baumhöhlen und Holzstapel angenommen (Schober  & Grimmberger  1998). 

Rauhautfledermäuse gehören zu den Fernwanderern, die weite Strecken zwischen ihren Sommer- und 
Winterlebensräumen zurücklegen können (Hutterer  et  al . 2005). Sie fliegen im Spätsommer sowohl aus den 

baltischen Staaten als auch aus Skandinavien in Richtung Südwesten (Dietz  & Kiefer  2014).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Deutschlandweit (Bf N 2019c )

Bestand: häufig (Meinig  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Vorwiegend Östliches Hügelland, Bestand: mäßig häufig (MELUR & LLUR 2014)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

XI nachgewiesen XI potenziell möglich

Die Art wurde während der Erfassungen registriert.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? X ja XI nein

Sind Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? XI ja XI nein

Da bei den Bautätigkeiten potenzielle Wochenstuben (Bäume mit Stammdurchmesser > 30 cm) der 

potenziell vorkommenden Fledermausarten, die solche Baumquartiere nutzen (hier: Rauhautfledermaus), 

oder auch Tages- und/oder Balzquartiere in Knickstrukturen im Eingriffsbereich betroffen sind, kann eine 
baubedingte Tötung von einzelnen Individuen nicht ausgeschlossen werden. Des Weiteren sind auch 

potenzielle Winterquartiere (Bäume mit Stammdurchmesser > 50 cm) der Rauhautfledermaus betroffen.
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B.ll Seeadler

Durch das Vorhaben betroffene Art
Seeadler (Haliaeetus albicilla)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

£3 europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
RL D, Kat. * Kl günstig

Kl RLSH, Kat. * □ Zwischenstadium

□ ungünstig

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Seeadler brüten in Schleswig-Holstein nach Koop  & Berndt  (2014) bevorzugt in störungsarmen 

Altholzbeständen in der Nähe größerer Gewässer oder in Küstennähe. Dabei ist die Entfernung zu 

geeigneten Nahrungshabitaten und die Lage zu benachbarten Seeadlerrevieren von Bedeutung. Schon in 

Mebs  & Schmidt  (2006) wird erwähnt, dass dieses auch für andere Teile Mitteleuropas geltende 

Brutplatzschema erweitert werden muss, da mit Zunahme der Bestände auch Brutplätze außerhalb der 

ursprünglich als optimal geltenden Kriterien gewählt werden. So werden mittlerweile auch Gehölze oder 

Baumreihen in der weiträumig offenen Agrarlandschaft genutzt, z. T. weit abseits von den 

Hauptnahrungsgebieten. Im optimalen Fall liegen aber Brutplatz und fisch- und wasservogelreiche 

Nahrungsgebiete nah beieinander. Unter günstigen Bedingungen nutzen die Vögel einen Kernbereich von 

3 bis 5 km um den Neststandort (Struwe -Juhl  1996; Krone  et  al . 2013). Als Nahrungsquelle dienen Fische, 
Vögel bis Kranichgröße und verschiedene Säugetierarten, je nach Größe lebendig oder als Aas (Mebs  & 

Schmidt  2014). Außerhalb des Dichtezentrums der Seeadler in Schleswig-Holstein (MILI SH 2020) treten 

Nahrungsflüge von > 10 km regelmäßig auf (eigene Daten).

Scheuch- und Barrierewirkung

Seeadler zeigen gegenüber Windenergieanlagen keine Scheuchwirkung bzw. keine Meldung der WEA im 

Nahrungsrevier (z.B. KRONE, O. &C. SCHARNWEBER (2003), Möckel  & Wiesner  (2007), Krone  et  al . (2008)), 

teils eher Eindruck aktiven Aufsuchens von WEA (P. SOMMER, mdl. Mitt.J.Nach Langgemach  & Dürr  (2023) 
kann es eher zu Störungen für den Seeadler in WEA-Nähe durch Bau, Erschließung, Wartung usw. als durch 

WEA selbst kommen.

Kollisionsrisiko

Der Seeadler gilt gemäß Abschnitt 1 Anlage 1 zu § 45b Abs. 2 bis 5 BNatSchG als kollisionsgefährdete 

Brutvogelart.

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Verbreitung: Vorwiegend norddeutsches Tiefland, dort Schwerpunkt im NO (Bf N 2019d).

Bestand: 850 Brutpaare (2016) (Ryslavy  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Verbreitung: landesweit mit Schwerpunkt im Osten (Bf N 2019d).

Bestand: 147 Brutpaare (MEKUN 2023)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

[x] nachgewiesen Kl potenziell möglich

Südlich des Rümlandteichs, ca. 3,4 km südwestlich der WEA-Planung, befindet sich der Seeadler- 
Neststandort Emkendorf; zwischen 2012-2018 brütete hier durchgehend ein Seeadlerpaar mit einem 

Bruterfolg von je ein bis zwei Jungtieren. 2019 und 2020 wurde dann ein Revierpaar nachgewiesen (LANIS
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B.12 Rotmilan

Durch das Vorhaben betroffene Art
Rotmilan (Milvus milvus)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Kl europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 

Kl RL D, Kat. * Kl günstig

K RLSH, Kat. * Kl Zwischenstadium

□ ungünstig

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Rotmilane nutzen im Allgemeinen das Offenland als Nahrungsgebiet und suchen dieses großflächig nach 

Nahrung ab, zum Brüten und/oder als Schlafplatz suchen sie kleine Wälder oder Baumreihen auf (Looft  & 

Busche  1981; Walz  2005; Mebs  & Schmidt  2014). Rotmilane bevorzugen eine reich strukturierte, offene 

Landschaft mit geeigneten Nistmöglichkeiten in Wäldern, Feldgehölzen oder Baumreihen (Berndt  et  al . 

2002; Koop  & Berndt  2014; Mitschke  & Koop  2017). Rotmilane sind Suchflugjäger offener Landschaften, die 

große Gebiete ihres Nahrungsreviers in einem relativ niedrigen und langsamen Gleit- und Segelflug 

systematisch nach Beute absuchen. Dabei werden Flächen mit geringen Vegetationshöhen oder Gewässer 

bevorzugt, dort können die Vögel bis auf den Boden/auf die Wasseroberfläche vorstoßen und Nahrung 

aufnehmen. Flächen, die zur Aufzuchtzeit der Jungvögel eine gewisse Vegetationshöhe überschritten haben 

und zusätzlich dicht bewachsen sind, wie z. B. mit Wintergetreide, Raps, Mais sowie wüchsiges Grünland, 

können wegen der fehlenden Erreichbarkeit von Beutetieren nicht genutzt werden.

Scheuch- und Barrierewirkung

Für den Rotmilan konnten bislang keine Verdrängungseffekte durch WEA nachgewiesen werden. In der 

ausgeräumten Agrarlandschaft können entstandene Begleitstrukturen von Windparks (Zuwege, 
Wendeplätze, Sockel oder Türme) attraktive Wirkungen auf Milane entfalten, da sich an ihren Rändern 

Kleinsäugerpopulationen und damit wichtige Nahrungsquellen entwickeln können (Mammen  et  al . 2013). 

Rotmilane nutzen somit Windparks ohne erkennbares Meidungsverhalten, so dass Barrierewirkungen auf 

diese Art keine erkennbare Bedeutung haben. Die Empfindlichkeit des Rotmilans bezüglich der Barriere- 
und Scheuchwirkungen durch WEA wird als gering eingestuft.

Kollisionsrisiko

Der Rotmilan gilt gemäß Abschnitt 1 Anlage 1 zu § 45b Abs. 2 bis 5 BNatSchG als kollisionsgefährdete 
Brutvogelart.

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Verbreitung: Vorwiegend nordostdeutsches Tiefland, nördliche und zentrale Mittelgebirgsregion, 
Schwäbische Alb und westliches Alpenvorland (Bf N 2019d).

Bestand: 14.000 - 16.000 Brutpaare (Ryslavy  et  al . 2020)

Schleswig-Holstein:

Verbreitung: landesweit, Schwerpunkt im Osten (Bf N 2019d).

Bestand: 220 - 240 Brutpaare (LLUR 2021b)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Kl nachgewiesen Kl potenziell möglich

Der nächstgelegene Rotmilan-Neststandort Haßmoor Feldgehölz liegt ca. 1,4 km westlich der WEA-Planung. 

An diesem Neststandort wurde 2021 (LANIS SH & LfU 2023) eine Brut nachgewiesen. Im Rahmen der 

Nestkartierung 2022 und 2023 wurde an diesem Neststandort keine Brut festgestellt.
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B.13 Wespenbussard

Durch das Vorhaben betroffene Art
Wespenbussard (Pernis apivorus)

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

Kl europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
K RL D, Kat. V [X] günstig

[X] RLSH, Kat. * O Zwischenstadium

□ ungünstig

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Der Wespenbussard kommt in vielfältig strukturierten Landschaften mit Wald- und Offenlandanteilen vor. Er 

bevorzugt Seenregionen, Bach- und Flussniederungen. Die Nahrungssuche erfolgt in Wäldern, sowie an 

Waldrändern, Lichtungen, Wiesen, sowie Säumen und Knickwällen (Stiftung  Vogelmonitoring  Deutschland  & 

Dachverband  Deutscher  Avifaunisten  2014). Dabei suchen Wespenbussarde sowohl vom Ansitz als auch im 

niedrigen Flug das Flugloch eines Wespennests am Erdboden um es auszugraben (Mebs & Schmidt 2014).

Scheuch- und Barrierewirkung

Untersuchungen in Österreich lassen kein Meideverhalten des Wespenbussards gegenüber Windparks erkennen 

(Traxler  et  al . 2004). Brutvögel in der Lausitz hielten Abstand zu einem Windpark (Minimalabstand 750 m (nach 

(Möckel  & Wiesner  2007), nicht jedoch Durchzügler (LANU 2008).

Kollisionsrisiko

Der Wespenbussard gilt gemäß Abschnitt 1 Anlage 1 zu § 45b Abs. 2 bis 5 BNatSchG als kollisionsgefährdete 

Brutvogelart.

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Verbreitungsschwerpunkt im Norddeutschen Tiefland im östlichen Schleswig-Holstein, sowie vor allem in 

Niederungsgebieten. Das Nordostdeutsche Tiefland ist zusammenhängender besiedelt, als der westliche Teil. Die 

Mittelgebirgsregion ist flächendeckend besiedelt (Stiftung  Vogelmonitoring  Deutschland  & Dachverband  

Deutscher  Avifaunisten  2014).
Bestand: 4.000-5.500 Brutpaare (Ryslavyetal . 2020)

Schleswig-Holstein:

Ungleichmäßige Verbreitung mit Dichtegefälle von Nordosten nach Südwesten (Mitschke  & Koop  2022). 

Bestand: 400 Brutpaare (LLUR 2021b)

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

Kl nachgewiesen □ potenziell möglich

Gemäß der Datenrecherche (LANIS SH & LfU 2023; OAGSH/ornitho.de/DDA 2023) und der Nestkartierung sind 

keine Neststandorte des Wespenbussards bekannt.

Im Rahmen der Flugbeobachtungen wurden wiederholt Wespenbussarde im Bereich des Vorranggebietes 

gesichtet. Diese flogen immer wieder das Bruxer Holz an bzw. stiegen dort kreisend auf. Das Verhalten der 

Wespenbussarde (z.B. Schmetterlingsflug) lässt einen Neststandort im Bereich des Bruxer Holzes vermuten. Der 

Standort konnte eingegrenzt werden, der genaue Neststandort jedoch auch bei einer Nachsuche im November 

nicht exakt lokalisiert werden. In dem Bereich befinden sich wohl Nadel- als auch Laubgehölze, diese waren zum 

Zeitpunkt der Begehung nicht mehr belaubt. Da jedoch vor der Nachsuche schon kräftige Stürme aufgetreten sind,
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B.14 Gehölzfreibrüter

Durch das Vorhaben betroffene Arten der Gilde

Gehölzfreibrüter

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

[X] europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
□ RL D, Kat. □ günstig

EU RLSH, Kat. EU Zwischenstadium

□ ungünstig

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Zu den potenziell vorkommenden Arten gehören: Heckenbraunelle, Zaunkönig, Rotkehlchen, Zilpzalp, 

Garten-, Dorn- und Klappergrasmücke. Diese Arten gehören mit jeweils mehr als 10.000 Brutpaaren (Koop  

& Berndt  2014) zu den häufigsten und weit verbreiteten Singvogelarten Schleswig-Holsteins. Für diese Arten 

gilt, dass sie durch Kollision von WEA nicht oder kaum beeinträchtigt sind. Nester werden jedes Jahr neu 
angelegt. Die Arten sind bezüglich der Brutplatz-Wahl relativ anspruchslos, verschiedene Gehölzstrukturen 

werden angenommen.

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Bundesweite und teils häufige Verbreitung.

Schleswig-Holstein:

Landesweite und teils häufige Verbreitung.

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

EU nachgewiesen EU potenziell möglich

Eine Brutvogel-Kartierung wurde nicht durchgeführt. Vorkommen dieser Arten sind aufgrund der 

Strukturausstattung möglich.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? EU ja EU nein

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? EU ja | | nein

Bei einem Baubeginn während der Brutzeit kann es zu einer baubedingten Betroffenheit von im Baufeld 

brütenden Arten der Gilde der Gehölzfreibrüter kommen, da Knickstrukturen betroffen sind. Tötungen von 

Jungvögeln bzw. die Zerstörung von Gelegen sind nicht auszuschließen. In diesem Falle sind zur 

Verhinderung des Eintretens von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG entsprechende 

artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen vorzusehen.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: Kl ja EU nein

EU Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von 01.03 bis 30.09.)

□ Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft

Durch die Einhaltung von in der Bauzeitenregelung festgelegten Bauausschlusszeiten (kein Gehölzschnitt
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B.15 Gehölzhöhlenbrüter

Durch das Vorhaben betroffene Arten der Gilde

Gehölzhöhlenbrüter

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

ED europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH 
□ RL D, Kat. □ günstig

□ RLSH, Kat. ED Zwischenstadium
□ ungünstig

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Zu den potenziell vorkommenden Arten gehören: Star, Kohl- und Blaumeise. Alle Arten gehören mit über 

10.000 Brutpaaren (Koop  & Berndt  2014) zu den häufigsten und weit verbreiteten Singvogelarten Schleswig- 

Holsteins. Grundsätzlich sind die Aktionsräume der Kleinvogelarten relativ klein und auf die Umgebung des 

Brutplatzes und die umgebenden Gehölzbereiche beschränkt, die auch als Leitlinien für die Fortbewegung 

genutzt werden, so dass diese von den Windenergievorhaben im Regelfall nicht beeinflusst werden. 

Gleiches gilt für Spechte, die in der Regel das Überfliegen weiter Offenlandbereiche vermeiden. Für die 

meisten der oben erwähnten Vogelarten gilt, dass sie bzgl. des Kollisionsrisikos nicht bzw. gering betroffen 

sind.

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Bundesweite und teils häufige Verbreitung.

Schleswig-Holstein:

Landesweite und teils häufige Verbreitung.

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

CD nachgewiesen Kl potenziell möglich

Eine Brutvogel-Kartierung wurde nicht durchgeführt. Vorkommen dieser Arten sind aufgrund der 

Strukturausstattung möglich.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? ED ja ED nein

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Kl ia ED nein

Bei einem Baubeginn während der Brutzeit kann es zu einer baubedingten Betroffenheit von im Baufeld 

brütenden Arten der Gilde der Gehölzhöhlenbrüter kommen, da Knickstrukturen betroffen sind. Tötungen 
von Jungvögeln bzw. die Zerstörung von Gelegen sind nicht auszuschließen.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: ED ia ED nein

Kl Das Baufeld wird außerhalb der Zeiten geräumt, in denen die Art anwesend ist 

(außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09.)

ED Das Baufeld wird vor dem Eingriff auf Besatz geprüft

Durch die Einhaltung von in der Bauzeitenregelung festgelegten Bauausschlusszeiten (kein Gehölzschnitt 
während der Brutzeit) ist eine vollständige Vermeidung des Tötungsverbots gegenüber der Gilde der
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B.16 Offenlandbrüter

Durch das Vorhaben betroffene Arten der Gilde

Offenlandbrüter

1. Schutz- und Gefährdungsstatus

[X] europäische Vogelart Rote Liste-Status mit Angabe Einstufung Erhaltungszustand SH
□ RL D, Kat. □ günstig

□ RL SH, Kat. EU Zwischenstadium

QU ungünstig

2. Konfliktrelevante ökologische Merkmale der Art

2.1 Lebensraumansprüche und Verhalten

Auf Grund der Strukturausstattung sind verschiedene Arten des Offenlandes im Bereich der WEA-Planung 

zu erwarten. Auf intensiv genutzten Ackerflächen dominieren die Feldlerche (RL SH 3, LLUR 2021) und die 

Schafstelze. Aufgrund der nur vereinzelt vorhandenen Grünlandhabitate und überwiegend Ackerflächen ist 

von geringen bis mittleren Siedlungsdichten und auch geringen bis mittleren Reproduktionsraten 

auszugehen, da der schnelle Aufwuchs der besiedelbaren Wintergetreideflächen kaum erfolgreiche Bruten 

zulässt (Daunicht 1998; Jeromin 2003). Neben diesen beiden Arten kann sporadisch die Wachtel (RL SH 3) 

vor allem aufstandorten mit Hackfrüchten und Sommergetreide, aber auch im Wintergetreidevorkommen 

(Koop & Berndt 2014).
Mit Kiebitz (RL SH 3) und Wiesenpieper (Vorwarnliste SH) sind weitere Arten zu erwarten, die aufgrund des 

vorhandenen Grünlandanteils in Revieren vorkommen können. Kiebitze brüten mittlerweile auch 
regelmäßig in Ackerschlägen (z. B. Maisfeldern), der Bruterfolg ist hier jedoch unterdurchschnittlich gering 

(Kooiker & Buckow 1997).

2.2 Verbreitung in Deutschland / in Schleswig-Holstein

Deutschland:

Alle Arten sind bundesweit verbreitet. Sie zeigen allerdings entsprechend der naturräumlichen 

Lebensraumausstattung und ihrer Habitatansprüche Verbreitungsschwerpunkte und -lücken.

Schleswig-Holstein:

In Schleswig-Holstein sind alle Arten landesweit verbreitet und vergleichsweise häufig.

2.3 Verbreitung im Untersuchungsraum

nachgewiesen [X] potenziell möglich

Eine Brutvogel-Kartierung wurde nicht durchgeführt. Vorkommen dieser Arten sind aufgrund der 

Strukturausstattung möglich.

3. Prognose der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

3.1 Fang, Verletzung, Tötung (§ 44 Abs. 1 Nr.l BNatSchG)

3.1.1 Baubedingte Tötungen

Werden baubedingt Tiere evtl, verletzt oder getötet? Kl la O nein

Vermeidungsmaßnahmen erforderlich? Kl ia Kl nein

Bei Bauarbeiten während der Brutzeit kann es zu einer Betroffenheit von im Baufeld oder auf den geplanten 

Zuwegungen brütenden Offenlandarten kommen. Tötungen von Individuen bzw. Zerstörungen von Gelegen 

sind nicht auszuschließen.

Vermeidungsmaßnahmen zum Schutz vor baubedingten Tötungen

Bauzeitenregelungen bzw. Baufeldinspektionen sind vorgesehen: K ia LH nein
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